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REISEPASS/PERSONALAUSWEIS 

ANTRAG IM GEMEINDEAMT RAGNITZ 
 

Anträge nach telefonischer Anmeldung und nur für 

Bürger der Gemeinde Ragnitz möglich! 
 

Persönliches Erscheinen ist bei einer Beantragung immer erforderlich! 
 

Ab 12 Jahre werden die Fingerabdrücke eingelesen. 
 

Einmal pro Woche werden die Anträge von uns gesammelt der Bezirkshauptmannschaft 

Leibnitz zur Bearbeitung übergeben. Nur Barzahlung ist möglich. 
 

Mitzubringen sind: alter Reisepass, ein Passbild (nicht älter als 6 Monate) 

    Ist der Reisepass länger als 5 Jahre abgelaufen, bitte Geburtsurkunde 

    und Staatsbürgerschaftsnachweis mitbringen. 
 

Bei Minderjährigen muss der Antrag von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. 

Der Erziehungsberechtigte muss sich ausweisen. 
 

 

Die Beantragung eines Express- und 1-Tages-Expressreisepasses ist grundsätzlich 

  nur in der Bezirkshauptmannschaft möglich! 
 
 

KLIMATICKET STEIERMARK  
 

Das Klimaticket Steiermark kann von GemeindebürgerInnen im Gemeindeamt Ragnitz zum 

Preis von € 5,00 pro Tag entliehen werden, um damit alle Züge, Busse und Straßenbahnen im 

Gebiet des Verkehrsbundes Steiermark zu nutzen. 
 

Die 2 Fahrkarten können beim Gemeindeamt Ragnitz telefonisch (03183/8388) oder per E-Mail 

(gde@ragnitz.gv.at) reserviert werden. Die Reservierungen werden in der Reihenfolge des 

Einlangens berücksichtigt. Eine Vereinbarung ist zu unterschreiben.  

Bedingungen: 
 

- der Preis ist € 5,00 pro Ausleihtag und Ticket 

- die Abholung und Rückgabe erfolgt beim Gemeindeamt 

- Kostenersatz bei Verlust des Tickets  

- die Entlehnungsdauer ist auf max. 3 Tage beschränkt 
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H U N D E H A L T U N G 
 

Es wird in Erinnerung gebracht, dass gem. § 11 Stmk. Hundeabgabengesetz 2013 eine Person, 

welche einen über drei Monate alten Hund hält, dies binnen vier Wochen in der 

Hauptwohnsitzgemeinde melden muss. 
 

Die Anmeldung hat zu enthalten: 

• Name, Hauptwohnsitz und Geburtsdatum der Halterin/des Halters 

• Rasse, Geschlecht, Geburtsdatum (zumindest Geburtsjahr) des Hundes 

• Kennzeichnungsnummer gem. § 24a Tierschutzgesetz (Microchipnummer) 
 

Weiters sind anzuschließen: 

• die Registernummer des Stammdatensatzes gem. § 24a Abs. 5 Tierschutzgesetz 

• der für das Halten des Tieres notwendige Hundekundenachweis (sofern nach § 3b Abs. 8 

des Stmk. Landes-Sicherheitsgesetzes erforderlich) 

• der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gem. § 3b Abs. 7 Stmk. Landes-

Sicherheitsgesetz mit der Höhe einer Mindestdeckungssumme von 725.000,-- Euro. 
 

Wer der Meldepflicht nicht nachkommt oder keinen Nachweis über eine bestehende 

Hundehaftpflichtversicherung für den Hund vorlegt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 

ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu € 2.000,00 zu bestrafen. 
 

Alle Hundebesitzer, welche die Meldung bisher noch nicht vorgenommen haben, werden 

ersucht, diese so bald wie möglich vorzunehmen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


